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Antrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, 
Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Bernhard Seidenath, Petra Guttenberger, Tanja Schorer-Dremel, Alfons Brandl, 
Andreas Lorenz, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Dr. Stephan Oetzinger, Helmut 
Radlmeier, Josef Schmid, Karl Straub, Carolina Trautner, Steffen Vogel, Walter 
Taubeneder CSU 

Experten ernst nehmen – keine einrichtungsbezogene Impfpflicht 

Der Landtag wolle beschließen: 

Aufgrund der im Rahmen der Expertenanhörung am 27.04.2022 im Deutschen Bundes-
tag geäußerten Bedenken an einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht in der Ausprä-
gung des § 20a Infektionsschutzgesetz zum Schutz vor einer COVID-19-Infektion, in 
Anbetracht der hohen Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den betroffenen 
Einrichtungen und ohne Flankierung durch eine allgemeine bzw. altersbezogene Impf-
pflicht wird die Staatsregierung aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene für die 
Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einzusetzen, sofern nicht auf Bun-
desebene unverzüglich verbindliche Planungen bzw. Gesetzesinitiativen für weiterge-
hende Impfpflichten von bestimmten Personengruppen erfolgen, um vulnerable Perso-
nen effektiv zu schützen, und so der Expertenempfehlung zu entsprechen, dass eine 
einrichtungsbezogene Impflicht nur zusammen mit einer allgemeinen Impfpflicht geeig-
net zum Infektionsschutz vulnerabler Gruppen und damit verhältnismäßig im verfas-
sungsmäßigen Sinne ist. 

 

 

Begründung: 

Bei der Expertenanhörung am 27.04.2022 im Deutschen Bundestag sind die Mängel 
der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sowohl in der praxistauglichen Ausgestaltung als 
auch hinsichtlich der Flankierung durch eine allgemeine bzw. altersbezogene Impf-
pflicht deutlich geworden. Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die lediglich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen erfasst, die seit zwei Jahren die Haupt-
last der Pandemie tragen, nicht aber die pflegebedürftigen Menschen bzw. die Patien-
tinnen und Patienten selbst sowie deren Besucher, ist nicht geeignet, den Schutz vul-
nerabler Gruppen vor einer COVID-19-Infektion ausreichend zu gewährleisten. Geplant 
war die einrichtungsbezogene Impfpflicht darüber hinaus als ein erster Schritt zu einer 
allgemeinen Impfpflicht, die gerade in Anbetracht der damals vorherrschenden Delta-
Variante als ein wirksames und notwendiges Mittel des Infektionsschutzes erschien. 
Nachdem die allgemeine Impfpflicht aber im Frühjahr im Deutschen Bundestag geschei-
tert ist, bestehen ernsthafte Bedenken, ob die einrichtungsbezogene Impfpflicht allein 
in der gegenwärtigen Situation noch verhältnismäßig ist. 
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Die aktuelle Impfstatusabfrage für bayerische vollstationäre Pflegeeinrichtungen ergab, 
dass 93,9 Prozent der Beschäftigten vollständig geimpft und weitere 1 Prozent eine 
Impfserie begonnen haben. Dies wird durch das aktuelle Infektionsgeschehen gestützt. 
Im Bereich der Intensivkapazitäten wird seit Anfang April 2022 ein deutlicher Rückgang 
der Zahl der SARS-CoV-2-bedingten Belegungen beobachtetet und auch die Anzahl 
bayernweit stationär behandelter COVID-19-Patienten ist deutlich zurückgegangen, so-
dass eine Überlastung des Gesundheitssystems gegenwärtig nicht zu befürchten ist. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Bernhard Seidenath, Petra Guttenberger, Tanja Schorer-Dremel u.a. CSU 
Drs. 18/22679 

Experten ernst nehmen - keine einrichtungsbezogene Impfpflicht 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass am Ende des Satzes das Wort „geeignet“ 
durch das Wort „sinnvoll“ ersetzt wird und die Wörter „und damit verhältnismäßig 
im verfassungsmäßigen Sinne“ gestrichen werden. 

Berichterstatterin: Susann Enders 
Mitberichterstatter: Dr. Dominik Spitzer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 76. Sitzung am 
21. Juni 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 

 



 

18. Wahlperiode 27.09.2022 Drucksache 18/24155 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Susann Enders, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, 
Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Bernhard Seidenath, Petra Guttenberger, Tanja Schorer-Dremel, Alfons Brandl, 
Andreas Lorenz, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Dr. Stephan Oetzinger, Helmut 
Radlmeier, Josef Schmid, Karl Straub, Carolina Trautner, Steffen Vogel, Walter 
Taubeneder CSU 

Drs. 18/22679, 18/24114 

Experten ernst nehmen – keine einrichtungsbezogene Impfpflicht 

Aufgrund der im Rahmen der Expertenanhörung am 27.04.2022 im Deutschen Bundes-
tag geäußerten Bedenken an einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht in der Ausprä-
gung des § 20a Infektionsschutzgesetz zum Schutz vor einer COVID-19-Infektion, in 
Anbetracht der hohen Impfquote der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den betroffenen 
Einrichtungen und ohne Flankierung durch eine allgemeine bzw. altersbezogene Impf-
pflicht wird die Staatsregierung aufgefordert, sich weiterhin auf Bundesebene für die 
Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einzusetzen, sofern nicht auf Bun-
desebene unverzüglich verbindliche Planungen bzw. Gesetzesinitiativen für weiterge-
hende Impfpflichten von bestimmten Personengruppen erfolgen, um vulnerable Perso-
nen effektiv zu schützen, und so der Expertenempfehlung zu entsprechen, dass eine 
einrichtungsbezogene Impflicht nur zusammen mit einer allgemeinen Impfpflicht sinn-
voll zum Infektionsschutz vulnerabler Gruppen ist. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage)

Vorab ist über den Antrag der FDP-Fraktion betreffend "Vielfalt auch an privaten Schu-

len kindbezogen fördern" auf Drucksache 18/22897 gesondert abzustimmen.

Ich rufe die Listennummer 42 der Anlage zur Tagesordnung auf: Antrag der Abgeord-

neten Martin Hagen, Matthias Fischbach, Julika Sandt und andere und Fraktion (FDP) 

betreffend "Vielfalt auch an privaten Schulen kindbezogen fördern", Drucksa-

che 18/22897.

Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt die Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

Erstens. Satz 1 wird gestrichen. Zweitens. Im neuen Satz 1 wird nach den Wörtern 

"wird aufgefordert" das Wort "schriftlich" eingefügt.

Wer dem Antrag der FDP-Fraktion mit den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

GRÜNEN, der FREIEN WÄHLER, der SPD und der FDP. Gegenstimmen! – Das ist 

der fraktionslose Abgeordnete Swoboda. Stimmenthaltungen! – Das sind die AfD-

Fraktion sowie die weiteren fraktionslosen Abgeordneten. Damit ist dem Antrag ent-

sprochen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der GRÜNEN, der 

FREIEN WÄHLER, der AfD, der SPD und der FDP. Gegenstimmen? – Keine. Enthal-

tungen? – Das sind die drei anwesenden fraktionslosen Abgeordneten. Damit hat der 

Landtag diese Voten übernommen.

Protokollauszug
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